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IN DIESER AUSGABE:  



 

Der Winter war kurz, aber teil-
weise heftig. Die Schäden in den 
Wäldern sind enorm und der 
Preis von Holz ist am Boden, viel 
Arbeit, wenig oder fast gar kein 
Ertrag. 
 
Der Frühling steht vor der Tür 
und ich möchte euch in dieser 
Ausgabe wieder einige Informati-
onen weitergeben.  
 
Aufgrund der Corona-Pandemie 
wird es auch heuer notwendig 
sein, die Ausgaben genau zu 
überlegen, damit es zu keinem 
Abgang im Gemeindehaushalt 
kommt. 
 
Der Straßenbau sowie die Stra-
ßensanierungen müssen auf das 
unbedingt erforderliche Ausmaß 
beschränkt werden.  
 
Es wird um Landeszuschüsse 
zum Straßenbauprogramm an-
gesucht, jedoch weiß man auch 
hier nicht, wie hoch die Landes-
zuschüsse ausfallen. 
  
Damit bestimmte Straßen saniert 
werden können, ist es erforder-
lich, dass diese vorher vermes-
sen werden. Sollte dies der Fall 
sein, wird mit den betroffenen 
Grundbesitzern gesprochen.  
Wenn es die finanzielle Situation 
erlaubt, werden auch einzelne 
Straßen asphaltiert.  
 
In Oichten ist ein Ableitungska-

nal von Oichten nach Gstaig ge-
plant. Derzeit werden die Pla-
nungen erstellt.  
 
Die Regenrückhaltemaßnahme 
für den Ort Feldkirchen soll in 
den nächsten Wochen begonnen 
werden. Es kann sein, dass es 
bei gewissen Bauarbeiten zu 
Verkehrsbehinderungen kommt. 
Es wird jetzt schon um Verständ-
nis ersucht.  
 
Die Energie AG hat den Bau ei-
ner Glasfaseranbindung der ein-
zelnen Wohnhäuser der Ort-
schaften Altheim, Feldkirchen 
und Renzlhausen geplant. Laut 
Energie AG soll der Ausbau 
noch in diesem Jahr abgeschlos-
sen werden. Es werden Mitarbei-
ter der Energie AG mit den be-
troffenen Hausbesitzern in Ver-
bindung treten.  
 
Auch die regioHelp hat geplant, 
dass im Sommer mit dem Aus-
bau des Glasfasernetzes begon-
nen wird. Dazu gibt es einen Be-
richt im inneren dieser Gemein-
dezeitung (Seite 8).  
 
Durch die Corona-Pandemie 
sind derzeit keine Veranstaltun-
gen erlaubt. Diese Pandemie, 
die mittlerweile schon länger als 
ein Jahr dauert, stellt uns vor 
große Herausforderungen. Nicht 
nur, dass das soziale Verhalten 
darunter leidet, besonders unse-
re Kinder und Jugend sind gefor-

dert. Ich bitte trotz allem, um 
Durchhaltevermögen in dieser 
schwierigen Zeit. 
Von der Bezirkshauptmann-
schaft wird ganz besonders auf 
die 7-Tagesinzidenz hingewie-
sen. Diese darf nicht über 400 
liegen, sonst könnte uns eine 
Verschärfung des Lockdowns 
mit Ausfahrtssperren und flä-
chendeckenden Tests drohen. 
Beachten Sie bitte die Lockdown 
Regeln, damit uns nicht ein ähn-
liches Schicksal, wie in anderen 
Bezirken droht. Auch in unserem 
Bezirk sind die Fallzahlen wieder 
steigend.  
 
Dieses Jahr durfte ich im Namen 
der Gesunden Gemeinde unse-
ren Kindergartenkindern und 
dem Kindergartenpersonal die 
Ostereier überreichen (siehe Fo-
to auf Seite 15). 
 
Abschließend wünsche ich allen 
Gemeindebürgerinnen und Ge-
meindebürgern ein frohes Oster-
fest und das allerwichtigste viel 
Gesundheit!.  
 
 

Euer Bürgermeister: 

 

 

 

(Danninger Johann) 
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Geschätzte Feldkirchnerinnen! 

Geschätzte Feldkirchner! 



 

Gemeinderatssitzung vom 
11.12.2020: 
 
Prüfungsberichte des Prü-
fungsausschusses über die 
Prüfung der Gemeindegeba-
rung sowie der Eröffnungsbi-
lanz zum 01.01.2020 vom 
12.11.2020  

Die beiden Prüfungsberichte des 
Prüfungsausschusses vom 
12.11.2020 über die Prüfung der 
Gemeindegebarung, sowie der 
Prüfung der Eröffnungsbilanz 
zum 01.01.2020, werden vom 
Gemeinderat ohne Einwände zur 
Kenntnis genommen.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung der erstmaligen Eröff-
nungsbilanz zum 01.01.2020 
der Gemeinde Feldkirchen b. 
M.  

Die Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2020 für die Gemeinde 
Feldkirchen bei Mattighofen wird 
in vorliegender Form vollinhalt-
lich beschlossen.  
Summe Aktiva    18.145.725,82€ 
Summe Passiva 18.145.725,82€ 
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung des Voranschlages, des 
Kassenkredites, des Mittelfris-
tigen Finanzplanes, des 
Dienstpostenplanes und der 
Prioritätenreihung der Vorha-
ben für das Finanzjahr 2021  

Der Voranschlag für das Finanz-
jahr 2021 wird mit sämtlichen 
Beilagen, dem Vorbericht und 
der Mittelfristige Finanzplan 
(MEFP) vollinhaltlich beschlos-
sen. 
Einnahmen ......... 3.411.000,00 € 
Ausgaben ........... 3.411.000,00 € 
 
Der Kassenkredit wird in einer 
Höhe von € 800.000,00 be-
schlossen. Die Raiffeisenbank 

Mattigtal, GS Feldkirchen hat 
einen Zinssatz von 0,75 %, ge-
nauso wie bei den bestehenden 
Darlehen, sowie die Darlehens-
urkunde beschlossen. 
 
Die Aufnahme eines Darlehens 
für das Vorhaben Regenrückhal-
temaßnahme für den Ort Feldkir-
chen (BA12) in einer Höhe von € 
363.100,00 wird beschlossen. 
Ebenfalls werden die Rücklagen-
entnahmen in der Höhe von € 
309.000,00 für das Gemeinde-
zentrum sowie die Tennisplatzer-
richtung Sportzentrum 4. BA für 
das Haushaltsjahr 2021 einge-
plant.  
 
Bei den Vorhaben der investiven 
Gebarung der Gemeinde wird 
folgende Reihung vorgenom-
men.  
1. Sanierung des Gemeinde-

zentrums (inklusive Turnhalle)  
2. Sportzentrum BA04 – Tennis-

anlage 
3. Ankauf eines LFB-A2 für die 

Freiwillige Feuerwehr Feldkir-
chen  

 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung der Hebesätze und Steu-
ern für das Finanzjahr 2021  

Es werden die Hebesätze und 
Steuern für das Finanzjahr 2021 
für die Gemeinde Feldkirchen 
bei Mattighofen beschlossen. 
(Siehe Seite 6-7) 
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Änderung der Ab-
fallgebührenordnung  

Die vorgelesene Änderung der 
Gebührenordnung wird vollin-
haltlich beschlossen. Es wird die 
Grundgebühr bei § 2 entspre-
chend erhöht. Somit ergibt sich 
folgende Änderung. 
 
 

§ 2 
Höhe der Gebühren (incl. 10% 

Umsatzsteuer) 
 
Einzelpers.-Haush. ......... 63,75 € 
Mehrpers.-Haush. ........... 83,00 € 
Betriebe ........................ 168,00 € 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Änderung der Ka-
nalgebührenordnung  

Die Kanalgebührenordnung wird 
wie folgt geändert.  
 

§ 4 
Kanalbenützungsgebühr 

 
Erfolgt die Wasserentnahme 
nicht über die Gemeinde-
Wasserversorgungsanlage ist 
der Liegenschaftseigentümer 
bzw. Bauberechtigte zum Einbau 
eines Wasserzählers verpflichtet. 
Die Kosten für den Einbau des 
Wasserzählers trägt der Liegen-
schaftseigentümer bzw. Baube-
rechtigte. Der Wasserzähler 
selbst wird von der Gemeinde 
zur Verfügung gestellt und bleibt 
im Eigentum der Gemeinde. Pro 
angeschlossenes Objekt kann 
nur ein Hauptwasserzähler ein-
gebaut werden. Dem Liegen-
schaftseigentümer bzw. Baube-
rechtigten bleibt es vorbehalten, 
nach dem Hauptwasserzähler 
auf eigene Kosten weitere Sub-
zähler einzubauen. Für die alle 5 
Jahre erforderliche Eichung des 
Hauptwasserzählers und die da-
mit verbundenen Manipulationen 
wird eine jährliche Zählermiete 
wie folgt eingehoben: 
 

Für 4 m³-Zähler  Euro  12,00 
Für 10 m³-Zähler Euro  18,00 
Für 16 m³-Zähler Euro  36,00 

 
Wird für eine Liegenschaft, wie 
unter § 3a beschrieben, ein 
Hausanschlusspumpwerk einge-
baut, werden zur Abgeltung der 
entstehenden Folgekosten 25% 
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Beschlüsse des Gemeinderates 



 

GEMEINDE AKTUELL 4  

der jährlichen Kanalbenützungs-
gebühr in Abzug gebracht. 
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Weiterführung di-
verser Gemeindezuschüsse  

Es werden für das Jahr 2021 
folgende Gemeindezuschüsse 
beschlossen. 
Die Förderaktion für Lehrlinge in 
Gemeindebetrieben soll verlän-
gert werden. Es soll pro Jahr und 
Lehrling ein Gemeindezuschuss 
von € 220,00 ausbezahlt wer-
den. Bei Abbruch einer Lehre 
oder bei einer Lehre mit 3 ½ 
Jahren wird die Hälfte bezahlt. 
Für die Teilnahme von Volks-
schülern, Schülern einer Neuen 
Mittelschule und einer Polytech-
nischen Schule an einem Schul-
schikurs, einer Wienwoche, einer 
Landschulwoche, odgl. wird mit 
einem Gemeindezuschuss in der 
Höhe € 22,00 pro teilnehmenden 
Schüler gefördert. Dies Schul-
veranstaltung muss bei der Neu-
en Mittelschule und Polytechni-
schen Schulen mindestens 3 
Tage dauern. Schüler der 4. 
Klasse Volksschule erhalten für 
die Fahrt nach Linz ebenfalls 
einen Zuschuss von € 22,00, 
auch wenn dieser Ausflug nur 
einen Tag dauert. Der SchülerIn 
muss den Hauptwohnsitz in der 
Gemeinde Feldkirchen haben.  
So wie bisher, soll der Gemein-
debeitrag für Weihnachtsfeiern 
des Pensionistenverbandes, Se-
niorenbundes oder Seniorenrin-
ges € 3,50 pro Mitglied betragen. 
Für die Benützung öffentlicher 
Verkehrsmittel sollen StudentIn-
nen einen Gemeindezuschuss 
von 50 % bzw. einen max. Bei-
trag von € 150,00 erhalten, wenn 
die bzw. der Studierende den 
Hauptwohnsitz ganzjährig 
(Schuljahr) in Feldkirchen b.M. 
anmeldet. Damit der Gemeinde-
zuschuss ausbezahlt werden 
kann, muss das bezahlte Ticket 

für das öffentliche Verkehrsmittel 
sowie ein Studentenausweis vor-
gelegt werden.  
 
Alle Gemeindezuschüsse wer-
den bis 31.12.2021 begrenzt. 
Die Lehrlingsförderung wird an 
die Landesförderung gebunden. 
Sollte es keine Landesförderung 
mehr geben, fällt auch diese Ge-
meindeförderungen weg.  
 
 
 
Beratung über Festlegung von 
Bebauungsgrundlagen im Zu-
ge von Bauplatzbewilligungen 
in der Widmung "Wohngebiet"  

Dem Bürgermeister als 1. In-
stanz der Baubehörde wird emp-
fohlen, dass die von Arch. DI. 
Poppinger ausgearbeiteten 
Punkte bei der Widmung 
„Wohngebiet“ in die Bauplatzbe-
willigung aufgenommen werden.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Flächenwidmungs-
plan Nr. 4, Änderung Nr. 41 - 
Umwidmung einer Teilfläche 
der Parzelle Nr. 921/2, KG 
Aschau von "Grünland" in 
"Wohngebiet", sowie eines 
Raumordnungsvertrages  

Dem Antrag um Genehmigung 
der Flächenwidmungsplan Nr. 4, 
Änderung Nr. 41, wird zuge-
stimmt. Es soll eine Teilfläche 
der Parzelle Nr. 921/2, KG 
Aschau, entsprechend den vor-
liegenden Planunterlagen, von 
„Grünland“ in „Wohngebiet“ um-
gewidmet werden. Der Raum-
ordnungsvertrag wird ebenfalls 
beschlossen.  
Abstimmung: 18 JA und 1 NEIN 
Stimme 
 
 
 
 
 

Beratung und Beschlussfas-
sung über Mietvertrag und 
Vermietung der Mietwohnung 
Feldkirchen 23, EG rechts  

Der vorliegende Mietvertrag für 
die Mietwohnung Feldkirchen 23, 
Tür 1, EG rechts, wird vollinhalt-
lich beschlossen. Das Mietver-
hältnis soll auf die Dauer von 3 
Jahren abgeschlossen werden 
und beginnt mit 01.01.2021 und 
endet mit 31.12.2023.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Verpachtung des 
Steckenbaches  

Der Steckenbach wird gemäß 
seinem Angebot um € 100,00 
(inkl.USt.) verpachtet.  
 
Der Pachtvertrag wird vollinhalt-
lich beschlossen. Der Pachtver-
trag wird für die Zeit vom 
01.01.2021 bis 31.12.2026 abge-
schlossen.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über den Pachtvertrag 
für das Grundstück Nr. 443/1, 
KG Feldkirchen (Parkplatz 
Ortseinfahrt)  

Der Pachtvertrag für die Pach-
tung eines Teilstückes des 
Grundstückes Nr. 443/1, KG 
Feldkirchen wird vollinhaltlich 
beschlossen. Der Pachtvertrag 
gilt für eine Dauer von 3 Jahren, 
das ist vom 01.10.2021 bis 
31.12.2023.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Ergänzung zur Ver-
einbarung für den Ableitungs-
kanal zur Mattig vom 
03.11.2017  

Die Ergänzung zur Vereinbarung 
für den Ableitungskanal zur Mat-
tig vom 03.11.2017 mit der Mol-

Beschlüsse des Gemeinderates 
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kerei Berglandmilch eGen., Wels 
wird vollinhaltlich beschlossen.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Verlegungen vom 
öffentlichen Gut Parzelle Nr. 
1325, KG Aschau gemäß Ver-
messungsplan von Geometer 
Brunner ZT-GmbH., Braunau 
a.I., Änderung  

Der Verlegung des öffentlichen 
Gutes in Emerding, Parzelle Nr. 
1325, KG Aschau gemäß der 
Vermessungsurkunde vom 
25.09.2020, GZ 19203-TP, von 
Geometer Brunner TZ-GmbH., 
Braunau a.I. wird zugestimmt.  
Weiters muss für die Parzelle Nr. 
94/2, KG Aschau ein Geh- und 
Fahrtrecht auf der Parzelle Nr. 
97/3, KG Aschau, gemäß vorlie-
genden Servitutsplan vom 
24.07.2020, GZ 19203-SP, des 
Geometer Brunner ZT-GmbH., 
Braunau a.I., von den beiden 
Grundbesitzern im Grundbuch 
eingetragen werden.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Übernahme einer 
Teilfläche der Parzelle Nr. 
519/1, KG Aschau in das öf-
fentliche Gut der Gemeinde 
gemäß Teilungsentwurf GZ 
19509  

Gemäß dem Teilungsentwurf GZ 
19509 von Geometer Brunner 
ZT-GmbH., Braunau a.I., wird 
die Fläche von 65 m² der Parzel-
le Nr. 519/1, KG Aschau, in das 
öffentliche Gut der Gemeinde 
Feldkirchen b.M. übernommen.  
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung bezüglich Übernahme 
der Parzelle Nr. 1254/7, KG 
Feldkirchen in das öffentliche 
Gut der Gemeinde gemäß Ver-
messungsurkunde GZ 19368-
TP  

Die Parzelle Nr. 1254/7, KG 
Feldkirchen, im Ausmaß von 801 
m², wird gemäß der Vermes-
sungsurkunde von Geometer 
Brunner vom 24.09.2020, GZ 
19368-TP, in das öffentliche Gut 
der Gemeinde übernommen.  
 
 
 
Grundsatzbeschluss über Ge-
samtüberarbeitung des Flä-
chenwidmungsplan Nr. 4 so-
wie des Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes Nr. 2  

Es wird der Grundsatzbeschluss 
gefasst, dass mit der Überarbei-
tung des Flächenwidmungspla-
nes Nr. 4 und dem örtlichen Ent-
wicklungskonzept Nr. 2 im Jahr 
2021 begonnen werden soll.  
 

Beschlüsse des Gemeinderates 

Für das Gemeindeamt Feld-
kirchen b. M. wird ein Lehr-
ling-Verwaltungsassistent/in 
gesucht.  
Ausbildung zur Verwaltungs-
assistent/in, 3 Jahre Lehrzeit 
mit Berufsschule in Gmun-
den.  
Ausgeschrieben wird eine 
unbefristete Vollzeitbeschäfti-
gung. Das Aufgabengebiet 
umfasst die Grundausbildung 
in allen Fachbereichen der 
Verwaltung der Gemeinde. 
 
Die genaue Ausschreibung 
ist an der Gemeindeamtstafel 
sowie auf unserer Homepage 
kundgemacht.  
 
Interessierte Personen wen-
den sich an Amtsleiter 
Gerhard Beinhundner (Tel.: 
07748/2365-212). Bewerbun-
gen bitte bis spätestens 
15.04.2021 an das Gemein-
deamt Feldkirchen b.M.  

Stellenausschreibung  

Gratulation 

Katrin Reich 
schloss im  
Jänner 2021 
den Bachelor-
studiengang  
Betriebswirt-
schaftslehre an 
der Privatuniversität Schloss 
Seeburg mit sehr gutem Er-
folg ab. 
 
Wir gratulieren Dir  
herzlichst! 

Mietwohnungen frei 

Die Gemeinde hat zwei kleine 
Wohnungen beim Volksschul-
trankt zu vermieten.  
 
1) Die 34 m² Wohnung ver-

fügt über 1 Vorzimmer, 1 
Bad mit WC, 1 Wohnkü-
che und 1 Schlafzimmer. 

2) Die 61 m² Wohnung ver-
fügt über  1 Vorraum, 1 
Küche , 1 Bad, 1 WC und 
2 Wohnräume. 

 
Die Wohnungen können jeder-
zeit besichtigt werden. Sollte 
Interesse an einer der Wohnun-
gen bestehen, so ist ein formlo-
ser schriftlicher Antrag an das 
Gemeindeamt Feldkirchen b. M. 
zu übersenden.  
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Gemeindegebühren 2021 

Folgende Gebühren gelten ab 01.01.2021 
 
Aufgrund des Voranschlagserlasses des Landes 
OÖ. mussten einzelne Steuern, Gebühren und Ab-
gaben angepasst werden. Der Gemeinderat hat in 
seiner Sitzung vom 11.12.2020 neue Verordnun-
gen beschlossen, welche ab 01.01.2021 gültig 
sind. Die einzelnen Gebühren sind hier nachste-
hend angeführt: Alle Gebühren inkl. Umsatzsteuer. 
 
Grundsteuer 

Grundsteuer A ......................................... 500 v.H. 
Grundsteuer B ......................................... 500 v.H. 
 
 
Wasserleitungsanschlussgebühr 

Mindestanschlussgebühr ...................... 2.284,70 € 
über 150 m² pro weiteren m² ...................... 15,23 € 
 
 
Wasserbezugsgebühr 

jährlich zu verrechnende Mindestmenge .....40 m³ 
laut Wasserzähler pro m³ ............................ 1,969 € 
Preis pro m³ bei Rohrbruch ......................... 0,902 € 
Bereitstellungsgebühr .................................78,76 € 
 
 
Wasserzählermiete 

Die Wasserzähler werden von der Gemeinde Feld-
kirchen b. M. bereitgestellt. Ein anderer Wasser-
zähler, außer jener von der Gemeinde, wird nicht 
akzeptiert, da die Wasserzähler geeicht sind und 
nur dadurch für richtiges Zählen der Wassermenge 
garantiert werden kann. Die Miete beträgt pro Jahr 
für 4 m³ - Zähler ……………………………12,00 € 
für 10 m³ - Zähler……………………… …..18,00 € 
für 16 m³ - Zähler…………… …… ……….36,00 €  
 
Wasserrohrbruch 

Falls Sie bei der Gemeindewasserleitung einen 
Wasserrohrbruch bemerken, so müssen Sie die-
sen sofort beim Gemeindeamt oder Wasserwart 
Bauböck Josef melden. Es wird der Rohrbruch be-
gutachtet und vom Wasserwart bestätigt. Bereits 
reparierte oder im nachhinein gemeldete Wasser-
rohrbrüche dürfen ausnahmslos nicht berück-
sichtigt werden.  
Defekte Sicherheitsventile sind keine Rohrbrü-
che und es gibt keinen Nachlass für die Wasser– 
und Kanalgebühren. 
 
Bitte kontrollieren Sie deshalb mehrmals im 
Monat Ihre Wasseruhr. 
 

Kanalanschlussgebühren 

Mindestanschlussgebühr ...................... 3.811,50€ 
über 150 m² pro weiteren m² ..................... 25,41€ 
 
Kanalbenützungsgebühren 

jährlich verrechnende Mindestmenge ......... 40 m³ 
laut Wasserzähler pro m³……………………4,609€ 
Ermäßigung für Hauspumpwerk (25%)   ….3,457 € 
Bereitstellungsgebühr ............................... 184,36 € 
 
Müllabfuhrgebühren 

Die Müllabfuhrgebühren mussten für das Jahr 
2021 erhöht werden. Folgende Gebühren gelten:  
 
Einzelpersonenhaushalt (jährlich): 
Nur noch mit schriftlichen Antrag möglich! 
4-wöchige Abfuhr (13 Abfuhren im Jahr) 
90 l Tonne ............................................... 122,25 € 
 
 
Mehrpersonenhaushalt (jährlich): 
4-wöchige Abfuhr (13 Abfuhren im Jahr) 
90 l Tonne ............................................... 141,50 € 
120 l Tonne ............................................. 161,00 € 
240 l Tonne ............................................. 240,00 € 
1.100 l Container ..................................... 883,00 € 
 
Gebühr für Müllsack .................................... 5,00 € 
Mülltonne 90l/120l ..................................... 30,00 € 
Biotonne 120l ............................................ 30,00 € 
 
 
Mülltonnenaufkleber 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine 
Mülltonne ohne Aufkleber nicht vom Müllabfuhrun-
ternehmen entleert wird. Ersatzaufkleber erhalten 
Sie am Gemeindeamt. Achten Sie daher darauf, 
dass der Aufkleber noch auf der Mülltonne klebt. 
 
Altpapiertonne 

Jeder Haushalt, der eine Mülltonne hat, kann bei 
der Gemeinde eine Altpapiertonne bestellen. Die-
se Altpapiertonne ist kostenlos und mit einem Chip 
versehen, der dem jeweiligen Haushalt zugeteilt 
werden kann. Die Altpapiertonne bleibt im Eigen-
tum des BAV. 
 
Biotonne 

Biotonnen sind zum Preis von € 30,00 beim Ge-
meindeamt erhältlich. Die Entleerung der Biotonne 
kostet im Jahr € 44,00. Die Biotonne wird nur in 
bestimmten Ortschaften abgeholt. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie am Gemeindeamt. 
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Gemeindegebühren 2021 

Hundeabgabe 

Die Hundesteuer-Abgabe ist jährlich fällig und wird 
zum 15. Februar mit der allgemeinen Gemeinde-
vorschreibung eingehoben.  
Es wird ersucht, bei Verendung bzw. bei Neu-
haltung eines Hundes, dies dem Gemeindeamt 
unverzüglich mitzuteilen. 

Folgende Hundeabgabe ist festgesetzt: 
je Hund ...................................................... 40,00 € 
Wachhunde und Hunde, die zur 
Ausübung eines Berufes oder Erwerbes 
notwendig sind, je Hund ............................ 20,00 € 
 
 
Hundemarke 

Jeder Hund muss mit einer amtlichen Hundemarke 
gekennzeichnet sein. Da es sich bei den Hunde-
marken um Mehrjahresmarken handelt, können die 
Hundemarken aus den Vorjahren weiterverwendet 
werden.  
Eine neue Hundemarke wird nur für diejenigen 
Hunde benötigt, die die Hundemarke entweder 
a) verloren haben, 
b) von einer anderen Gemeinde zugezogen sind, 
c) noch nie eine Hundemarke hatten. 

Die Hundemarke kostet € 2,00. 

Informationen über Sachkundekurse für Hundehal-
ter erhalten Sie am Gemeindeamt bzw. sind in die-
ser Gemeindezeitung angeführt. 
 
 
Gemeindebücherei 

Bei der Gemeindebücherei gelten nachstehende 
Leihgebühren: 
Familienjahreskarte ................................... 20,00 € 
Erwachsenenjahreskarte ........................... 15,00 € 
Kinderjahreskarte ...................................... 10,00 € 
Leihgebühr pro Buch und Woche ................ 0,40 € 
Die Ausleihdauer beträgt jeweils 4 Wochen pro 
Buch. 
Öffnungszeiten 
Montag von 15:30 - 18:00 Uhr 
Donnerstag von 15:30 - 17:00 Uhr 
 
 
Gemeindeamt 

Kopie s/w ..................................................... 0,20 € 
Kopie färbig ................................................. 0,50 € 
Massensendungen s/w ................................ 0,04 € 
Massensendung färbig ................................ 0,30 € 
Faxgebühren ............................................... 0,70 € 
Gemeindechronik ...................................... 25,00 €   
 

Freizeitwohnungsabgabe 

Mit 01.01.2019 muss für Wohnungen, die länger 
als 6 Monate pro Jahr leer stehen eine Freizeit-
wohnungsabgabe bezahlt werden. Der Gemeinde-
rat hat den Beschluss gefasst, dass auch ein Zu-
schlag zur Freizeitwohnungsabgabe eingehoben 
wird. Es sind daher ab 01.01.2019 für Wohnungen 
jährlich 
bis zu 50 m² Nutzfläche ............................ 180,00 € 
über 50 m² Nutzfläche .............................. 324,00 € 
zu bezahlen.  
Abgabepflichtig sind die Eigentümer der Freizeit-
wohnung. Die Abgabe wird mit 01.12. für das je-
weilige Kalenderjahr fällig und ist vom Abgabe-
pflichtigen unaufgefordert unter Bekanntgabe der 
Nutzfläche der Freizeitwohnung zu entrichten. 
 
Tourismusabgabe 

Gemäß OÖ. Tourismusgesetz 2018 ist ab 
01.01.2019 für jede Nächtigung in einem Beher-
bergungsbetrieb eine Abgabe von € 2,00 zu be-
zahlen. Nähere Auskünfte erhalten Sie am Ge-
meindeamt. 
 
Sonstige Gebühren (keine Gemeindege-
bühren): 

Staatsbürgerschaftsnachweis .................... 44,60 € 
Reisepass Erwachsene .............................. 75,90 € 
Reisepass bis zum vollendeten 12. Lj. ....... 30,00 € 
Reisepass bis zum vollendeten 2. Lj……kostenlos 
Personalausweis Erwachsene ................... 61,50 € 
Pers.ausw. bis zum vollendeten 16. Lj. ...... 26,30 € 
Pers.ausw. bis zum vollendeten 2. Lj…...kostenlos 
 
Jagdpacht 

Der Jagdausschuss hat die Abwicklung für die Be-
samungsbeihilfe geändert. Es ist die AMA-Tierliste 
mit dem Stichtag 01. April vorzulegen. 
Zur Auszahlung kommen dann alle Kühe und 
Kalbinnen über 2 Jahre.  
 
Für Straßenschotter aus dem Jagdpacht werden 
maximal € 200,00 (ohne Transport - dieser wird 
nicht bezahlt) ausbezahlt. Dazu muss die Rech-
nung vorgelegt werden. Weiters ist ein Antrag aus-
zufüllen, auf dem die öffentliche Straße anzugeben 
ist, für welche der Schotter verwendet wurde. 
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Informationen  

regioHelp  

Silofoliensammlung  

Die nächste Silofoliensammlung 
findet am  

 
Freitag, den 26.03.2021 
von 08:30 bis 11:00 Uhr 

  
beim Parkplatz des Sportplat-
zes statt. Nützen Sie die Gele-
genheit, die Silofolien dort zu 

entsorgen!  Altstoffsammelzentrum Öffnungszeiten 

Vorbereitungen laufen bereits 
Um das Projekt unmittelbar nach 
dem erfolgreichen Abschluss der 
Verhandlungen mit den möglichen 
Finanzierungsgebern umsetzen zu 
können, wurden parallel dazu vom 
Team regioHELP schon nominie-
rungsfähige Angebote für sämtliche 
Dienstleistungen und Materialien 
eingeholt sowie Gespräche mit Be-
hörden und Institutionen betreffend 
die Genehmigungen für die Verle-
gung des Glasfasernetzes geführt. 
 
Aktuell erfolgt in den 32 Gemein-
den der Glasfaser-Verbund Region 
Braunau die Erhebung von im Ge-
meindebesitz befindlichen Leitun-
gen und Einbauten wie Kanal, 
Wasserleitungen, Straßenbeleuch-
tungen, Oberflächenwasserkanäle 
etc. für die Detailplanung. Weiters 
werden bereits die zentralen Vertei-
lerstandorte in den Ortszentren der 
einzelnen Gemeinden festgelegt 
und die Bereitstellung der dafür 
notwendigen Infrastruktur vorberei-
tet.  
 
Baubeginn 
Nach erfolgreichem Abschluss der 
Verhandlungen mit den Finanzie-
rungsgebern kann von einem Bau-
beginn spätestens im Sommer die-
ses Jahres ausgegangen werden. 

Finanzierung schreitet voran 
Das ehrgeizige Ziel der Genossen-
schaft der Glasfaser-Verbund Regi-
on Braunau ist es, ein flächende-
ckendes Glasfasernetz für alle 
Haushalte und Unternehmen in der 
Region zu errichten. Dies soll ge-
schehen, ohne dass die Gemein-
den dafür finanzielle Mittel einbrin-
gen oder eine Haftung übernehmen 
müssen. Das Glasfasernetz sollte 
am Ende der Laufzeit der notwendi-
gen Finanzierung in den Besitz der 
Gemeinden übergehen.  
 
Diese Vorgehensweise ist in Öster-
reich einzigartig und eine enorme 
Herausforderung.  
 
Dies zeigt sich auch bei den Ver-
handlungen mit den möglichen Fi-
nanzierungsgebern, die aktuell im 
vollen Gange sind. Dabei wird in-
tensiv über die Konditionen betref-
fend die Laufzeit, allfällige An-
schluss- und sonstige Gebühren 
und Tarife etc. verhandelt.  
 

Der Gesamtausbau soll innerhalb 
von ca. vier Jahren abgeschlossen 
sein. 
Voraussetzung für einen Baube-
ginn in den einzelnen Gemeinden 
ist die Teilnahme von mindestens 
60% der Haushalte der Gemeinde. 
 

Die Ziele der Glasfaser-
Genossenschaft sind: 

• Flächendeckender Ausbau 
mit einem Glasfaser-
Anschluss für jeden Haushalt 
in der Region 

• „Offenes Netz“, für eine mög-
lichst große Auswahl an Pro-
vidern 

• Leistbarer Glasfaser-
Anschluss für alle Haushalte 

Günstige Tarife 
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die Leine nehmen. Gerüche, Ge-
räusche und Bewegungen von jun-
gem Wild wecken mitunter Jagdins-
tinkte, gegen die Hundebesitzer 
machtlos sind. Aufgeschreckte und 
gehetzte Wildtiere laufen auf Stra-
ßen und können Unfälle verursa-
chen. Ein trächtiges Reh sogar im 
Schockzustand die Kitze verlieren. 
Da muss der Hund das Tier gar 
nicht erwischen. 
 
Keine menschlichen Eingriffe 
„Oft ist der Mensch selbst nicht un-
beteiligt. So kann falsch verstande-
ne Tierliebe lebensbedrohliche Fol-
gen haben. Vermeintlich zurückge-
lassene Jungtiere sollen nicht auf-
genommen werden“, appelliert 
Wildbiologe Christopher Böck, Ge-
schäftsführer des Oberösterreichi-
schen Landesjagdverbandes. 
So kommt zum Beispiel die Häsin 
nur einmal am Tag zu ihren Jun-
gen, um sie zu säugen. Auch Gele-
ge, also Vogeleier, sollen auf kei-
nen Fall berührt werden. Das Mut-
tertier beobachtet aus sicherer Ent-
fernung genau die Störenfriede und 
traut sich nicht zum Nest, solange 
die Eindringlinge in der Nähe sind 
und so kühlen die Eier aus… 
Lassen wir also den Wildtieren ihre 
Ruhezonen, bleiben wir auf den 
Wegen und erfreuen wir uns über 
den herrlichen Anblick und die wun-
derbare Natur in unserer Gemeinde 
– die Tiere, aber auch die Jägerin-
nen und Jäger danken es Ihnen! 
„Die Lebensräume in Wald und Flur 
können nur funktionieren, wenn 

Frühlingsgefühle in Wald und 
Flur 
Mutter Natur hat den Frühlingswe-
cker gestellt, in der Flora und Fau-
na ist es an der Zeit, aufzustehen. 
Lange und erholsam war der Win-
terschlaf, die Winterruhe und die 
Zeit der Entbehrungen, doch jetzt 
ist eine Aufbruchsstimmung bei 
Mensch und Tier spürbar. Die hei-
mischen Wälder, Felder und Wie-
sen sind der Boden für neues Le-
ben. Es sind Kraftorte, die wir Men-
schen insbesondere im Frühling 
aufsuchen. Orte, die uns frische 
Energie vermitteln. Denn im Früh-
ling bekennt die Natur wieder Far-
be: Am Waldrand duftet das Grün 
und Buschwindröschen, Schlüssel-
blume und Veilchen sorgen für ei-
nen optischen Paukenschlag. 
 
Schutz für den Nachwuchs 
Doch wie so oft gilt es auch den 
Kraftplatz Natur zu teilen. „Der 
Wald und andere Lebensräume 
sind vor allem auch Lebensraum 
für unzählige Tiere. Von Ende April 
bis Mitte Juni erreicht die Brutzeit 
für Wildtiere ihren Höhepunkt“, so 
Landesjägermeister Herbert Sieg-
hartsleitner. Stockenten, Wildschei-
ne, Füchse und Feldhasen sorgen 
jetzt schon dafür, dass der Natur-
kindergarten gut gefüllt ist. Wer 
also dieser Tage einen Schritt in 
die Natur setzt, sollte stets eines im 
Gepäck haben: Respekt.  
So sollten insbesondere im Früh-
ling zum Schutz der jungen Wildtie-
re Hundehalter ihre Vierbeiner an 

Müllsammelaktion 

sich alle Nutzer 
des grünen Stel-
lenwerts bewusst sind. Im Mittel-
punkt der Arbeit der oberösterrei-
chischen Jägerinnen und Jäger 
steht der Naturschutz. Und damit 
auch der Schutz der Wildtiere. Die 
Natur sagt Weidmannsdank“ erklärt 
Landesjägermeister Herbert Sieg-
hartsleitner abschließend.  
 

Auf der Website www.fragen-zur-
jagd.at eröffnet der OÖ Landes-
jagdverband interessante Einblicke 
in die Welt der Jägerinnen und Jä-
ger sowie unserer heimischen Wäl-
der und Wildtiere. Schauen Sie 
doch einmal hinein. 
 

Fototext: Jungtiere, wie hier ganz junge 
Feldhasen, und Gelege (Nester mit 
Eiern) auf keinen Fall berühren. Es 
handelt sich meist um keine Findelkin-
der und die tierischen Eltern sind nicht 
weit von ihren Schützlingen entfernt. 
Foto: K. Kücher   

Oö. Landesjagdverband informiert  

„ FÜR EIN SAUBERES FELDKIRCHEN “ 
 

Müllsammelaktion 

Samstag, den 27.03.2021 08:30 - 11:30 Uhr 

 

Treffpunkt Gemeindeparkplatz 

Es sind alle Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger recht herzlich eingeladen. 

Veranstalter: FPÖ Feldkirchen 
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Heizkostenzuschuss des Landes 

Die Oö. Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 
14. Dezember 2020 für die Heizperiode 2020/21 
die Gewährung eines Heizkostenzuschusses an 
sozial bedürftige Personen beschlossen.  
 
Folgende Richtlinien sind zu beachten: 
1. Für die Beheizung einer Wohnung, gleichgültig 

mit welchem Energieträger, wird an sozial be-
dürftige Personen ein Heizkostenzuschuss ge-
währt. Dieser beträgt 152 Euro bei Unterschrei-
ten der in Punkt 3 festgesetzten Einkommens-
grenze. 

2. Es muss sich bei der Wohnung, für die der 
Heizkostenzuschuss beantragt wird, um den 
Hauptwohnsitz handeln, die Wohnung muss im 
Bundesland Oberösterreich sein und ständig 
bewohnt sein. (Für Zweitwohnsitze ist kein 
Heizkostenzuschuss möglich). Der Hauptwohn-
sitz muss während des Antragszeitraumes ge-
geben sein und zumindest für die Dauer von 
zwei Monaten bestehen bzw. bestanden ha-
ben. Im Falle eines Umzugs im Antragszeit-
raum ist die Zuzugsgemeinde für die Bearbei-
tung des Antrages sowie für die Auszahlung 
des Heizkostenzuschusses zuständig. 

3. Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn das monat-
liche Nettoeinkommen aller tatsächlich im 
Haushalt/der Wohnung lebenden Personen die 
Summe folgender Beträge nicht übersteigt:    
- Alleinstehende:  950,00 € 
- Ehepaar/ Lebensgemeinschaft: 1.500 €       
- Kind:  ........................................... 240,00 € 
nicht übersteigt.  
 
Bei Bestehen einer Haushaltsgemeinschaft von 
Eltern(teilen) mit erwachsenen, selbsterhal-
tungsfähigen Kindern ist für das „Kind“ die für 
eine alleinstehende Person festgelegte Ein-
kommensgrenze von 950,00 Euro anzuwen-
den, bei gemeinsamem Haushalt von Ge-
schwistern jeweils dieser Richtsatz.  
 

4. Die Antragsfrist läuft noch bis 23. April 
2021. Für sämtliche Anträge gelten die Einkom-
mensverhältnisse des Jahres 2020. 

5. Bei der Antrag stellenden Person muss ein ei-
gener Haushalt vorliegen. Ein solcher liegt bei 
einer Heimunterbringung jedenfalls nicht vor. 
Leben mehrere Personen in einem Haus, lie-
gen getrennte Haushalte nur insoweit vor, als 
diese Personen in jeweils abgeschlossenen 
Wohneinheiten (Küche, Wohn/Schlafraum, Sa-
nitäreinheit) leben. 

6. Ein Heizkostenzuschuss kann nur jenen Perso-
nen gewährt werden, die auch tatsächlich für 

Heizkosten aufzukommen haben. Demnach ist 
die Gewährung eines Heizkostenzuschusses 
an jene Personen ausgeschlossen, bei denen 
vertraglich sichergestellt ist, dass für ihre Heiz-
kosten Dritte aufzukommen haben (z.B. im 
Rahmen eines Übergabevertrages). In diesem 
Sinne gilt dasselbe für Personen, die ihren 
Brennstoff aus eigenen Energiequellen abde-
cken. 

7. An unterhaltsberechtigte Kinder mit eigener 
Wohnung kann kein Heizkostenzuschuss ge-
währt werden, da für deren Lebensunterhalt 
jene Person aufzukommen hat, die für den/die 
Unterhaltsberechtigte/n sorgepflichtig ist. Bei 
getrennt lebenden Ehepaaren wird, sofern - bei 
Anrechnung beider Einkommen - ein Anspruch 
auf Heizkostenzuschuss besteht, dieser nur 
einmal ausbezahlt. 

8. Haushalte, in denen eine Person oder meh-
rere Personen im Jahr 2020 ganzjährig 
durchgängig bedarfsorientierter Mindestsi-
cherung bezogen hat/haben, haben keinen 
Anspruch auf den Heizkostenzuschuss.  

9.  Bei nicht ganzjährig durchgängigem Mindestsi-
cherungsbezug im Jahr 2020 steht dem/der 
Antragsteller/in nur dann der Heizkostenzu-
schuss zu, wenn zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung auf Heizkostenzuschuss aktuell kein An-
trag auf bedarfsorientierte Mindestsicherung 
gestellt ist oder keinerlei Geldleistungen aus 
der bedarfsorientierten Mindestsicherung bezo-
gen werden.  

 
1.Für im Jahr 2020 bezogene Mindestsiche-
rung ist pro Bezugsmonat ein Zwölftel des zu 
gewährenden Heizkostenzuschusses abzuzie-
hen.  
2.Dies gilt sowohl für den/die Antragsteller/in 
als auch für alle im gemeinsamen Haushalt le-
benden Personen.  

9. Der Heizkostenzuschuss kann Asylwerber/
innen, deren Aufenthalt in Oberösterreich im 
Rahmen der Grundversorgung sichergestellt 
wird bzw. die Möglichkeit dieser Sicherstellung 
besitzen, nicht gewährt werden. 

10. Der/die Antragsteller/in berechtigt die 
Wohnsitzgemeinde, bei der Bezirksverwal-
tungsbehörde, als auszahlende Stelle der 
bedarfsorientierten Mindestsicherung, dar-
über Auskunft einzuholen, ob der/die An-
tragssteller/in einen Antrag auf BMS gestellt 
hat, aktuell Mindestsicherung bezieht oder 
im abgelaufenen Jahr 2020 bezogen hat. 
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Kindergarten 

Der Nikolaus besuchte uns na-
türlich auch, wie könnte es an-
ders sein. Aber weil der Niko-
laus bekanntlich schon recht alt 
ist und in Zeiten von Corona zur 
„Risikogruppe“ gehört, hat er 
uns die befüllten Sackerl einfach 
auf seinem großen Schlitten vor 
die Haustür gestellt und uns ei-
nen tollen Brief geschrieben. 
Die Nikolausfeier fand, wie alle 
Feierlichkeiten, gruppenintern 
statt und eine leckere Nikolaus-
jause mit Nüssen, Mandarinen 
und Äpfeln bildete den gemütli-
chen Abschluss dieses aufre-
genden Tages. 

 
 
 

Von Dezember bis Jänner wa-
ren wir trotz des Lockdowns gut 
besucht und dürfen uns bei al-

Gruß aus dem Kindergarten 
 
So ein Kindergartenjahr vergeht 
wie im Fluge und so dürfen wir 
schon wieder auf ein tolles Kin-
dergartenhalbjahr zurückbli-
cken. Vor Weihnachten genos-
sen die Kinder die stillste Zeit im 
Jahr auf verschiedenste Art und 
Weise. 
Wir bekamen täglich Besuch 
vom „Schaf 
Rica“ (Aus 
dem Buch 
„Rica und 
der geheim-
nisvolle 
Stern“). Es 
erzählte uns, 
wie sich das 
damals in 
Betlehem 
zugetragen hat. 
 
Wir bemalten unsere Fenster 
und jeden Tag wurde eines der 
Fenster mit der Geschichte und 
den passenden Figuren beklebt. 
An den Wochenenden konnte 
so auch die ganze Familie bei 
einer kleinen Wanderung in den 
Genuss kommen und die stim-
mungsvoll beleuchteten Teile 
der Geschichte gemeinsam le-
sen.  

len Eltern 
bedanken, 
die heuer 
wieder so 
fleißig bei 
der Aktion 
„Christkindl 
aus der 
Schuh-
schachtel“ 
mitgemacht 
haben. 
 
Unsere Weihnachtsfeiern in den 
Gruppen waren unterschiedlich, 
aber alle sehr gemütlich und 
besinnlich. Zur Jause durften 
die Kinder von zu Hause Kekse 
mitnehmen und es gab es Pizza
-Tannenbäume, die allen gut 
schmeckten. 

 
Nach den Weihnachtsferien 
lernten wir einiges über das Ver-
halten der heimischen Tiere im 
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spenst“ ließen wir uns lustige 
Sandwichschlangen und süße 
Faschingskrapfen schmecken. 
 
Vielen Dank an die RAIBA 
Feldkirchen für die gespende-
ten Faschingskrapfen!  
 
Am Aschermittwoch läuteten wir 
mit dem Verbrennen der Fa-
schingsdekoration und einer 
kleinen Andacht in der Gruppe 
die Fastenzeit ein. Wir werden 
bereits durch das ganze Kinder-
gartenjahr von verschiedenen 
Tieren begleitet. Das ist natür-
lich auch in der Fastenzeit so. 

 
Esel, Hase, Lamm, Huhn und 
Fisch spielen bei uns eine große 
Rolle. Wir werden täglich von 
einem dieser Tiere besucht. Je-
des Tier hat ein spezielles The-

Winter. Die Kinder sind sehr 
wissbegierig und uns ist es 
wichtig, dass jedes Kind die Tie-
re, die bei uns leben, auch ken-
nenlernt, denn wer seine Um-
welt kennt, möchte diese auch 
schützen! 

Das Faschingstreiben fand heu-
er zu keinem bestimmten The-
ma statt, wir haben einfach die 
„schwere und oft auch einsame“ 
Zeit mit kunterbunten Fa-
schingsangeboten vertrieben. 
Am Faschingsdienstag durften 
die Kinder verkleidet in den Kin-
dergarten kommen und die Fa-
schingsfeier fand wieder grup-
penintern statt. Nach der Feier 
und einem tollen Kasperltheater 
„Kasperl und das Schlossge-

Kindergarten 

mengebiet und bringt uns pas-
send dazu Aktivitäten mit. 
• Der Esel steht für die 
"Gemeinschaft und das Helfen". 
• Der Hase steht für den "Körper 
und die Bewegung". 
• Die Henne steht für die 
"Sprache". 
• Der Fisch steht für "Natur und 
Technik". 
• Das Lamm steht für "Religion- 
Geschichten über Jesus und 
Gott". 
 

Wir freuen uns auf die Zeit 
des Wachsens und Erwa-

chens 
und wünschen euch in die-

sem Sinne frohe Ostern und 
Gesundheit! 

 
Liebe Grüße 

vom Kindergartenteam und 
den Kindergartenkindern 

Von der Gesunden Gemeinde 
Ostereier für Kindergartenkinder 
und Pädagoginnen und Be-
dienstete überreicht durch Bür-
germeister Johann Danninger  
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Wirtschaft 
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Wirtschaft 
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Gesunde Gemeinde 

Liste aller Imker: 

Bermadinger Manfred 07748/68896 Duftner Klaus 07748/2400 

Eisenmann Strobl Pamela 0650/3501141 Hangöbl Johann 07748/2263 

Huber Katharina 0664/3494567 Langgartner Andreas 07748/2491 

Mackinger Johann 07748/6335 Mackinger Josef 0664/8141551 

Nobis Georg 07748/6988 Österbauer Albin 0676/6010787 

Pöckelhofer Maria 07748/2248 Reindl Ludwig 07748/6792 

Weilbuchner Walter 07748/6384 Weiss Andreas 07748/2439 

Weiß Maximilian 07748/6260 Weiß Georg 0664/3527084 

Winter Josef 07748/2277 Zehentner Rosina 07748/229512 

  
Weiß Dominik / Ottenhausen Honig, Imkereibedarf , Bienenluft 0676/86861308 

Bäuerinnen  - Direktvermarkter 

Ich lade alle Feldkirchner ein, jede Altersgruppe Mann und Frau, 
die ganze Gemeinde und auch die Gemeindegrenzen zu durch-

wandern. 
 

Begonnen wird am: Dienstag, 20.04.2021 
 Donnerstag, 22.04.2021 
 
Zeit: 19:00 Uhr Gemeindeparkplatz 
 
           keine Anmeldung nötig! 
 

Gruppen: Kathi Huber (langsame Gruppe)  
und Elisabeth Reiter (schnelle Gruppe) 

 
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer! 
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Bäuerinnen  - Direktvermarkter  

Liebe Konsumenten! 
 
Hier die aktualisierte Liste der Direktvermarkter in unserer Gemeinde.  

Fam. Weindl / Gstaig Ziegen – Kitzfleich 0676/821260311 - 07748/6450 

Fam. Weiß / Vormoos 
Bio-Ziegenfrischmilch u. Kitz-
fleischprodukte 

0664/9258272 

Fam. Huber / Gerberling 
Ochsenfleisch, Weideschwei-
ne, Brot, hausgemachte Nu-
deln 

0664/8375191 - 07748/2403 

Fam. Ranninger / Quick Bio Ochsenfleisch 0664/4500178 - 0664/5366353 

Fam. Bruckmoser / Willersdorf Bio Ochsenfleisch 0676/5182909 

Fam. Harner / Kampern Fleisch vom Hochlandrind 07748/6522 

Fam. Lang / Holz Fleisch vom Hochlandrind 0664/75023287 

Fam. Wetscher / Burgkirchen Bio Hendl 0677/61671193 

Fam. Meindl / Ottenhausen Produkte vom Schwein 07748/2484 

Fam. Webersberger / Öppel-
hausen 

Schweinefleisch 0664/4645122 

Fam. Haberl / Öppelhausen Gansl und Puten 0677/61449850 

Fam. Huber Christina / Kam-
pern 

Frischmilchprodukte 0664/5097507 

Fam. Eder / Haiderthal Schnäpse 07748/2466 

Fam. Pflug / Sperledt Eier, Nudeln 0650/8700083 

Bio-Archehof Kaspergut, Giet-
zing 

Holzofenbrot, Kletzenbrot, 
Kitzfleisch sowie Sur- und 
Räucherspeck vom  
Mangalitzaschwein 

0676/3584701 
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